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RS OGH 1987/3/24 2Ob546/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1987

Norm

EheG §60 Abs2

Rechtssatz

Der Begri5 des Verschuldens in den §§ 60 5 EheG ist nicht anders als nach den §§ 47 bis 49 EheG aufzufassen. Die

Erörterung hat das ganze Eheleben in seiner Entwicklung bis zur tiefen Zerrüttung zu umfassen.

RG vom 16.12.1939 , IV 303; Veröff: DREvBl 1940/102

Entscheidungstexte

2 Ob 546/87

Entscheidungstext OGH 24.03.1987 2 Ob 546/87

nur: Die Erörterung hat das ganze Eheleben in seiner Entwicklung bis zur tiefen Zerrüttung zu umfassen. (T1)

Beisatz: Es ist aber verfehlt, auf ein Verhalten aus der Zeit vor der Eheschließung Bedacht zu nehmen. (T2)
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